
der Stimmen nur dann zur Fassung eines Be-

schlusses, wenn in der Mehrheit die Stimme Preu-
ßens enthalten ist, nämlich bei Gesetzesvorschlägen
über Militärwesen, Kriegsmarine und die im a 35

der NKV aufgeführten Abgaben und Zölle, ferner
bei Beschlüssen über die Abänderung von Verw-
Vorschriften und Einrichtungen zur Ausführung
der genannten Zoll= und Steuergesetze, endlich
bei dem Beschluß über die Auflösung des RI.
(RBabß Abs2, 37, 24).

+ 5. Die Bundesratsausschüsse. Dieselben
sind Kommissionen des B. zur Vorbereitung der
B.Beschlüsse; ausnahmsweise ist aber einzelnen
Ausschüssen die selbständige Erledigung gewisser
Sachen übertragen. Die Ausschüsse werden ent-
weder für eine einzelne Angelegenheit besonders
gebildet und heißen alsdann außerordentliche, oder
sie bestehen für gewisse Kategorien von Geschäften
als dauernde (ständige, ordentliche). Die Zusam-
mensetzung der dauernden Ausschüsse erfolgt bei
Beginn jeder ordentlichen Session des B., also
von Jahr zu Jahr; in jedem müssen mindestens
5 Staaten vertreten sein, unter welchen sich Preu-
ßen befindet. Nach der GeschO 8157 ist aber die
Mitgliederzahl für alle Ausschüsse, außer dem-
jenigen für das Seewesen, auf sieben festgesetzt
worden. Innerhalb der Ausschüsse führt jeder
Staat nur eine Stimmec. Die Mitglieder der Aus-

schüsse werden in der Regel von dem B. gewählt
(RBasz) und zwar so, daß der B. die Staaten
wählt und die Regierung des gewählten Staates
aus der Zahl ihrer Bevollmächtigten ihren Ver-
treter im Ausschuß designiert (GeschO§18 Abs 3).
Der Ausschuß für das Landheer und die Festungen
und der Ausschuß für das Scewesen werden vom
Kaiser zusammengesetzt; in dem ersteren müssen
außer Preußen Bayern, Sachsen und Württem-
berg vertreten sein. Den Vorsitz in den dauernden
Ausschüssen führt der Bevollmächtigte Preußens
(GeschO § 19 Abs 2). Die Geschäfte der Ausschüsse
bestehen hauptsächlich in der Abfassung der Be-
richte an den B. Auch wenn es wieder vorkommen

sollte, daß der B. nicht versammolt ist, also in der
Zwischenzeit zwischen den Sessionen, können die
dauernden Ausschüsse in Tätigkeit treten. Nach
der RBas sind 7 solche Ausschüsse zu bilden, näm-
lich für das Landheer und die Festungen, für das
Seewesen, für Zoll= und Steuerwesen, für Handel
und Verkehr, für Eisenbahnen, Post und Tele-
graphic, für Justizwesen und für Rechnungswesen
(Reichsfinanzen). Ferner sind noch vier dauernde
Ausschüsse gebildet worden: für Elsaß-Lothringen,
für die Verfassung, für die Geschäftsordnung und
für das Eisenbahn-Gütertarifwesen.

Eine ganz anomale Gestalt hat der durch a 8

Abs 3 der RV geschaffene (achte) Ausschuß für die
auswärtigen Angelegenheiten. Er besteht aus den
Bevollmächtigten Bayerns, Sachsens und Würt-
tembergs und zweier vom B. zu wählenden Staa-

ten; den,Vorsitz führt Bayern. Der Ausschuß hat
nichts zu tun mit der Verwaltung der auswärtigen
Angelegenheiten, der Instruierung der diplomati-
schen Geschäftsträger, dem Abschluß internationaler
Verträge, sondern er ist nur dazu da, um Mittei-

lungen über die auswärtigen Beziehungen des
Reiches zu empfangen und die Ansichten der Regie-
rungen über diese Mitteilungen auszutauschen. Da-
raus erklärt es sich, daß Preußen in diesem Aus-
schusse, und zwar nur in diesem, nicht vertreten ist.
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Central-Genossenschaftskasse
(Preußen)

I. Das Bedürfnis einer Geldausgleichung unter
den einzelnen Personalkredit-Genossenschaften ist
schon früh erkannt worden, indem bei dem wech-
selnden Verhältnisse zwischen dem Zuflusse der
Spareinlagen und dem Kreditbedarfe der Genossen
die Einzelgenossenschaft bald Ueberfluß, bald
Mangel an flüssigem Kapital hat. Jenem Zwecke
dienen Ausgleichsstellen, bei denen die Genossen-
schaft zeitweilig überflüssige Gelder anlegen und
im Bedarfsfalle fremdes Geld aufnehmen kann.
Solche Einrichtungen waren, abgesehen von der
Deutschen Genossenschaftsbank Sörgel, Parri=
sius u. Co., die aber über ihren ursprünglichen
Zweck hinaus mehr den Charakter einer Großbank
angenommen hat, bei den verschiedenen Genossen-
schaftssystemen in verschiedenen Formen getrof-
fen, namentlich als Aktiengesellschaften (Neuwied
und Münster) oder als Genossenschaften mit be-
schränkter Haftpflicht, wobei die Einzelgenossen-
schaften als Aktionäre oder Mitglieder der Haupt-
genossenschaften eintraten. Auf der Verallge-
meinerung dieses Gedankens beruht die preu-
Pische C., die als Glicd höherer Ordnung wieder
zwischen jenen verschiedenen provinziellen usw.
Genossenschaftszentren die Geldausgleichung ver-
mitteln soll. Zum Geschäftsverkehr mit den Ein-
zelgenossenschaften ist sie nicht bestimmt. Ueber
diesen unmittelbaren Zweck binaus waren aber die

Bedürfnisse der in anderen Formen aufgebauten
Organisationen für den Personalkredit, nament-
lich der mit den Landschaften verbundenen, für
den landschaftlichen Grundbesitz bestimmten, Dar-
lehnskassen zu berücksichtigen. Außerdem mußte
der Kasse, besonders um die Heranziehung frem-
der Gelder zu erleichtern, der Betrieb von Bank-

geschäften anderer Art in ziemlich weitem Um-
fange gestattet werden.

II. Die Errichtung der Kasse ist durch das
preuß. G v. 31. 7. 95 angecordnet und am 1. 10. 95

erfolgt. Die Anstalt führt den Namen „Preußische
Central-Genossenschaftskasse“ und ist eine selb-
ständige juristische Person. Sie ist für die Dauer
ihres Bestehens vom Staate mit einem den Gläu-

bigern haftenden Grundkapital ausgestattet: nach
Gv. 31. 7. 95 mit 5 Mill. Mk., durch G v. 8. 6. 96

auf 20 Mill. Mk., durch das G v. 20. 4. 98 auf



50 Mill. Mk., durch G v. 13. 7. 09 auf 75 Mill.
Mk. erhöht.

Als Zweck der Anstalt bezeichnet das Gesetz in
&amp;1 „die Förderung des Personalkredits, insbeson-
dere des genossenschaftlichen Personalkredits"“.

III. Der Geschäftskreis ist in § 2 dahin um-
grenzt, daß die Anstalt:

1. zinsbare Darlehen gewährt an:
a) solche Vereinigungen und Verbandskassen

von Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften
(R v. 1. 5. 89 — Rl von 1898 S 810 —),

welche unter ihrem Namen klagen und verklagt
werden können;

b) die für die Förderung des Personalkredits
bestimmten landschaftlichen Darlehenskassen;

c) die von den Provinzen (Landeskommunal-

verbänden) errichteten gleichartigen Institute;
2. von den zu 1 gedachten Vercinigungen usw.

Gelder verzinslich annimmt.
Zur Erfüllung vorgenannter Aufgaben darf die

Anstalt außerdem gemäß &amp;§2 Nr. 3—8 des Gesetzes
Bankgeschäfte aller Art betreiben, jedoch mit Aus-
nahme des Emmissionsgeschäfts und unter Be-

schränkung des Effektenkommissionsgeschäfts auf
die Vereinigungen (Nr. 1), die zu denselben ge-
hörenden Genossenschaften und diejenigen Per-
sonen, von denen sie Gelder im Depositen- und
Checkverkehr oder Spareinlagen oder Darlehen
erhalten hat.

Durch Kgl Verordnung, die seither nicht er-
lassen ist, kann der Geschäftskreis der Anstalt auch
auf öffentliche Sparkassen erweitert werden.

Auf Grund des a 76 AG z. Bö kann die

Anlegung von Mündelgeld bei der C. erfolgen
und auf Grund des à 85 das. ist die C. durch
MinErl v. 17. 12. 99 als Hinterlegungsstelle be-
stimmt worden.

Von dem Reingewinne werden bis zu  zur
Verzinsung des Grundkapitals und etwaiger Ver-
mögenseinlagen von Vereinigungen, zur Zeit
1400000 Mk. (mit 3, höchstens 3  v. H.), der
Rest zur Bildung eines Reservefonds verwendet
(Gv. 13. 7. 09, 5 2).

Nach dem Geschäftsberichte für das Jahr 1909
standen mit der C. 52 Vereinigungen und Ver-

bandskassen eingetragener Genossenschaften, dar-
unter 33 überwiegend ländlichen und 19 überwie-

gend städtischen (Handwerk usw.) Charakters, 8
landschaftliche Darlehenskassen und 6 provinzielle
Institute in Geschäftsverbindung. Der Gesamt-
umsatz betrug über 15 Milliarden Mk. Ausgeliehen
wurden an Genossenschaftsverbände rund 687

Mill. Mk., zurück- bezw. eingezahlt von ihnen
rund 653 Mill. Mk., ausgeliehen an landschaftliche

Darlehnskassen und provinzielle Institute rund
63 Mill. Mk., zurück= bezw. eingezahlt von ihnen
rund 60 Mill. Mk.

IV. Die Anstalt steht unter staatlicher Aufsicht
und Leitung undwird durch ein kollegiales Direkto-
rium verwaltet. Der Etat der persönlichen und säch-
lichen Verw Ausgaben unterliegt der Genehmigung
des Landtags. Zur beirätlichen Mitwirkung bei den
Geschäften ist ein Ausschuß von Sachverständigen
gebildet, der über die Grundsätze der Geschäfts-
führung und den jährlichen Rechnungsabschluß
gutachtlich zu hören ist. Die näheren Bestimmun-

— — — — — ———— — —: –
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I. Allgemeines. i1 1. Begriff, rechtliche Natur,
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— 1II. Spezielles. 4 4. England. 1 5. Frankreich.
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Bundesstaaten. 4 14. Ausland.

I. Allgemeines

SKl. Begriff, rechtliche Natur, Zweck. Unter C.,
deren Namen —wenn auch zunächst in mißver-

ständlicher Weise — aus alten englischen Einrich-

tungen übernommen wurde, versteht man die
dem monarchischen Staatsoberhaupte zur Ver-
wendung für die Bedürfnisse der Krone zur
Bestreitung seines Haushalts und zur Aufrecht-

erhaltung des Glanzes und der Würde der Krone
(Engl. G 1 Geo. III c. 1) zustehenden Staatsmittel.

In nicht monarchischen Staaten, Republiken,
wo das Oberhaupt ein gewählter Präsident ist,
stellen sich die diesem bewilligten Summen nicht
als C., sondern als Gehalt (Frankreich: dotation,
Vereinigte Staaten von Nordamerika: salary),
Repräsentations-, Reisekosten dar.

Unter C. fallen nicht die Einnahmen des Mon-

archen aus auf Civilrechtstiteln beruhendem
eigenen Privat= und Hausbesitz. Zu der C. ge-
hören andererseits nur diejenigen Staatsmittel,
welche in das un beschränkte Eigen-

tumsrecht des Monarchen übergehen, über
deren Verwendung der Monarch völlig freie
Hand hat. Es gehören daher nicht dahin allge-
meine Dispositionsfonds, über welche der Mon-
arch zwar frei zu verfügen hat, die er aber
nicht zu seinen Privatzwecken, sondern nur zu

allgemeinen Staatszwecken, Wohltätigkeits-, kirch-
lichen, künstlerischen, Unterstützungszwecken usw.
zu verwendenhat 1).

Die Gewährung der C. erfolgt allerdings in
der Voraussetzung einer gewissen Ver-
wendung, namentlich zum eigentlichen Lebens-
unterhalt, zu Reisen und Repräsentation des
Landesherrn, zum Unterhalt der fürstlichen Fa-
milie — soweit nicht einzelnen Familiengliedern

noch besondere Apanagen bewilligt werden ?) —,

1) So z. B. der Allerhöchste Dispositionsfonds des Pr.

Etats Kap. 63 Tit. 1 „zu Gnadenbewilligungen aller Art“,

Schwarz und Strutz, Staatshaushalt Bd. 11 Buch 8 S 1687.

) Beispiele s. unter England, Bayern, Sachsen, Würt-

temberg usw. Die auf dem preußischen Etat. Kap. 48

Tit. 1 stehenden Apanagen haben einen anderen Charakter.

S. Schwarz und Strutz, Staatshaushalt Bd. 1II Buch 3

die Kgl Vov. 4. 10. 95 und v. 3. 8. 05 erlassen., S. 157. S. auch den Artikel „Apanagen“.
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Bezahlung der Hofbeamten usw. Es wird aber
auch die Verwendung gewisser Summen zum
„Glanz der Krone“, zur Unterhaltung von Hof—
theatern, Museen, Gemäldegalerien, zu Wohl-
tätigkeitszwecken usw. erwartet. Ein Zwang zur
Verwendung in dieser oder jener Richtung kann
indessen nicht geübt werden. Wohl aber können
hausgesetzliche Bestimmungen nament-
lich über die Verwendung zu Apanagenzwecken
bestehen.

Die C. hat hiernach rein etatsmäßig betrachtet
insofern Aehnlichkeit mit einer Dotation als mit
der Auszahlung der Gesamtsumme an die Krone

der Zweck des Etatsfonds erfüllt ist. Nur die Tat-
sache der ordnungsmäßigen Auszahlung hat die
Oberrechnungsbehörde und das Parlament nach-
zuprüfen, nicht die Verwendung seitens
der Krone im einzelnen. (Natürlich kann die
Krone freiwillig die Rechnungen der Ober-
rechnungsbehörde zur Nachprüfung vorlegen, letz-
tere hat aber dann über das Ergebnis nur dem

Landesfürsten Rechenschaft zu geben.) Bei den
Allerh. Dispositionsfonds hat zwar die Oberrech-
nungsbohörde, nicht aber das Parlament die Ver-
wendung im einzelnen zu kontrollieren.

Der C. nicht zuzurechnen sind die Ausgaben
für das zwischen Fürst und Ministern vermit-
telnde 1) Geheime Kabinett 7 (Civil- und Mili-
tärkabinett), deren Ausgaben von der Oberrech-
nungsbehörde und vom Parlament kontrolliert
werden.

Neben der C. können noch besondere Apanagen#
für Mitglieder der fürstlichen Familie oder aber
auch zu besonderen außerordentlichen Zwecken
Mittel bewilligt werden — was man erweiterte

C. nennen könnte —, z. B. zu Heiratsausstattun-

gen, besonders kostspicligen Reisen, Begräbnissen
usw. (s. auch Kosten für die Reichsverweung in
Bayern (Vu Tit. II § 20) und Sachsen). Auch
hier wird die Einzelverwendung aber nicht vom

Parlament oder der Oberrechnungsbehörde kon-
trolliert.

Die C. muß wie alle anderen Ausgaben all-
jährlich auf den Etat gebracht werden. Doch un-
terliegt sie, wenn sie durch Verfassung oder Ge-
setze festgesetzt ist, keiner jährlichen Neubewilli-
gung. In diesem Falle kann das Parlament nicht
einseitig Aenderungen an der seststehenden Summe

vornehmen. Die jährliche Neubewilligung ent-
spricht der Würde der Monarchie weniger, doch
kommt auch sie in einigen Staaten vor (vgl. 8 7).

Mit der C. sind naturgemäß gewisse Rechts-
vorzüge — Unpfändbarkeit, Unverschuldbarkeit,

Steuerfreiheit — verbunden, da es sich hier eben

um staatsrechtliche Befugnisse handelt.
J 2. Form der Civilliste. Die Form, in wel-

cher die C. gewährt wird, ist regelmäßig die geld-
wirtschaftliche. Dabei kann die Geldsum-
me auf gewisse staatliche Vermögensteile radi-
ziert sein. Es kann ferner auch (ältere Form) eine
Ueberweisung von Gütern (Domänen ) zu Eigen-
tum und Nutzung erfolgen (z. B. in mehreren
deutschen Kleinstaaten, s. unten § 13). Stellen-
weise kommt auch die gemischte Form vor (z. B.
Oldenburg unten &amp; 13). Auch da, wo im Prinzip
die geldwirtschaftliche Form besteht, werden
meist neben dem Geldbetrage gewisse Immobi-

1) S. Schwarz und Strutz a. a. O. Bd. 11 Buch 7 S 1515.
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lien, z. B. Theater, Schlösser, Parks, Gemälde-
galerien, Kunstgegenstände usw. dem Landes-
herrn zur Nutzung und zur Unterhaltung zuge-
wiesen (z. B. Pr. G v. 30. 4. 59, GS 204;: der

„für alle dahin gehörigen Institute“ erforderliche
Geldbedarf usw., ferner G v. 27. 1. 68, GS S. 61,
wonach auch die in der dem Gesetze beiliegenden
Nachweisung verzeichneten „Schlösser nebst Gär-
ten und Parks der ausschließlichen Benutzung des
Königs unter Uebernahme der Unterhaltungslast
aus dem Kronfideikommißfonds vorbehalten
bleiben“, ebenso Pr. G. v. 20. 2. 89, GS 27, 52,
betr. das Schloß zu Kiel usw.) 1). S. auch unten

5: dotation de la couronne in Frankreich.

g 3. Höhe der Civilliste. Die C. ist naturgemäß
meist erheblich höher als das in Republiken ge-
währte Gehalt, die Repräsentation usw. des ge-
wählten Präsidenten. Sie richtet sich nach dem
Reichtum, der Größe des Landes, dem eigenen
Vermögen des Landesherrn, den vermuteten
Repräsentationspflichten, Größe der Familie usw.
Zum Teil hat auch die geschichtliche Entwicklung
Einfluß auf die Höhe. In kleineren Staaten wird
im Verhältnis zu den gesamten Staatsausgaben
die C. meist größer sein, als in größeren Staats-
wesen. Im allgemeinen kann man annehmen,
daß der allgemeine Staatsaufwand schneller
wächst als die C.; 1 Mark pro Kopf der Bevöl-
kerung wird sie selten erreichen.

In der Regel wird die C. so reichlich zu bemessen
sein und auch bemessen, daß eine Erhöhung nur

in größeren zeitlichen Zwischenräumen notwendig
wird, da eine häufigere Erörterung der Frage
weder dem allgemeinen Interesse, noch den Wün-
schen der Fürsten selbst entsprechen kann. Vielfach
wird die Höhe der C. beim Regierungswechsel neu

geregelt. Allgemeine Besoldungsverbesserungen,
die auch den Monarchen zu einer Erhöhung der

Gehälter der Hofbeamten nötigen, haben nicht
ohne weiteres eine Erhöhung der C. zur Folge
gehabt (z. B. die Besoldungsverbesserungen
1890—97 in Preußen). Doch können natürlich
erhebliche Erhöhungen der Preise, Besoldungen,
Löhne usw. den Grund zu einer Erhöhung der C.
abgeben. So wurde im Jahre 1889 beim Re-
gierungsantritt Wilhelms II. die Erhöhung der C.
des Königs von Preußen mit der starken Preisstei-
gerung seit 1868, daneben allerdings auch mit der
Vermehrung der Repräsentationspflichten durch
die Verbindung des deutschen Kaisertums mit der

Preußischen Königskronc begründet. Sachlich
notwendigen Erhöhungen der C. auch während
des Laufes der Regierungszeit wird sich ein poli-

Fohs reifes Volk und Parlament nicht entgegen-etzen.

II. Spezielles

Für die Entwickelung der Art, des Umfangs,
der Höhe der C. sind in erster Linie die den ein-
zelnen Ländern eigentümlichen Verhältnisse ent-
scheidend gewesen. In dem ältesten parlamen-
tarischen Staatswesen, in England, hat sich die
Einrichtung der C. zuerst ausgebildet. Die ver-
schiedenartigsten Formen finden sich zur Zeit
wohl in Deutschland, wo in den vielen Bundes-

1) S. auch Schwarz und Strutz, Bd. II, Buch 1. S 4153.
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staaten die historische Entwickelung die meisten
Abarten gezeitigt hat. Zum nähern Verständnis
des deutschen Rechtszustandes wird es zunächst
erforderlich sein, die Entwickelung in England und
Frankreich darzustellen7).

#§4. Eugland. Anfänglich waren die Staatsaus-
gaben ungetrennt nach persönlicher Anord-
nung des Königs für den Hofhalt und für die
Bedürfnisse des Staats verwendet worden, ähnlich
wie in dem Kammerhaushalt der deutschen Lan-
desherren. Dabei hatten die reichen Einkünfte des
Königs seit der normannischen Eroberung für alle
Zwecke ausgereicht. Die fortschreitende Abnahme
der „erblichen Revenue des Königs" machte indes
eine Steuerbewilligung der Stände notwendig.
Seit Heinrich V. wurde daher zur Erhöhung der

damals stark geschmälerten erblichen Einkünfte
dem König auf Lebenszeit ein erhöhtes
Einkommen bewilligt. Daneben standen dann
noch „außerordentliche“ Bewilligungen des Un-
terhauses, die als „Subsidien“ zur Deckung ge-
steigerter Bedürfnisse gewährt wurden. Dies Ver-
hältnis hatte sich auch unter der Dynastie der Tu-
dors und Stuarts fortgesetzt. Unter Jakob II.
war die auf Lebenszeit bewilligte Revenue sogar
auf die bis dahin unerhörte Höhe von 1 900 000 T

gestiegen, von welchen Heer und Kriegsflotte
freilich mehr als 29 in Anspruch nahmen. Als
aber nach der sog. glorreichen Revolution (1689)
Wilhelm III. den englischen Thron bestieg, fand
man es nach den unter Jakob II. gemachten Er-

fahrungen dringend ratsam, den jährlichen Geld-
bedarf für das Heer und die Kriegsflotte von den
übrigen Staatsausgaben zutrennen und un-
mittelbar von einer jährlichen Bewilligung des
Parlaments abhängig zu machen. Damit be-
schränkte sich nunmehr der unter königlicher An-
ordnung geregelte Staatshaushaltsetat auf den
königlichen Haushalt und die Civilver wal-
tung (eivil government), wie er noch in der
heutigen Budgetaufstellung in die drei Haupt-
teile: Army, Navy und Civil Services geschieden
wird. In dem politischen Sprachgebrauch ge-
wöhnte man sich allmählich daran, diesen civilen
Teil des Budgets als civil list zu bezeichnen, kei-

neswegs in dem Sinne eines Einkommens für

den königlichen Haushalt, sondern alle Hauptposten
der Civilverwaltungin sich begreifend.

Diese Vermischung der Ausgaben des Hofhalts
mit der Civilverwaltung führte bald nach dem Re-
gierungsantritt der hannöverschen Dynastie zu
Finanzverlegenheiten des Königs. Schon nach
der Thronbesteigung Georgs II. wurde dem König
als Zusatz zu der stark geschwundenen „erblichen Re-
venue“ eine jährliche Barsumme von800 000 .
garantiert. Georg III. fand es bei seinem Re-
gierungsantritt geratener, die bis dahin recht
schlecht verwaltete erbliche Revenue dem Parla-
ment zur Disposition zu stellen, d. h. „darüber so
zu verfügen, wie das Parlament es angemessen
finden möchte“, andererseits „Zzur Be-
streitung des Haushalts und zur Aufrechterhaltung
des Glanzes und der Würde der Krone eine be-

stimmte Summe(800000 rTK) als seine C.
anzunehmen (1. Geo. III c. 1). Die erbliche Re-
venue wurde nunmehr an die Generalstaatskasse

*) Im wesentlichen nach Gneist (1. Auflage dieses

Wörterbuchs).
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abgeführt und aus demselben Fonds die Bar-
zahlung der vereinbarten Summe geleistet. Es
sollte dies nur ein Arrangement auf Lebenszeit
sein. Der König behielt sich auch noch die erbliche
Revenue von Schottland und ein besonderes Ein-

kommen für Irland vor. Die Geldverlegenheiten
kehrten indessen wieder, obgleich im Laufe dieser
langen Regierung das Parlament noch vielerlei
Posten von der „Civillistc“ auf das Jahresbudget
übernahm. Noch immer blieben auf dem Etat der
C. die Gehälter der Oberrichter, der Gesandten, die
Pensionen und mancherlei anderes, und infolge
einer ungeregelten Wirtschaft hörten peinliche Ver-
handlungen mit dem Parlament über die Deckung
eines entstandenen Defizits nicht auf. Georg IV.
zog es daher vor, bei seinem Regierungsantritt
durch ein neues Arrangement seine erblichen Re-
venüen (mit Vorbehalt des Rechts selbst) in Bausch
und Bogen dem Parlament zur Verfügung zu
stellen und dafür eine feste SBumme von 850 000 #.
in England, 207 000 K in Irland anzunehmen.
Beim Regierungsantritt Wilhelms IV. wurde die
C. von den Richtergehalten, Gnadengehalten und

Staatspensionen entlastet und für die übrig blei-
benden Bedürfnisse eine Summe von 510 000 .

festgestellt. Die Königin Wiktoria endlich ging bei
ihrem Regierungsantritt ein neues Arrangement
ein, nach welchem sie die ganze erbliche Kron-
revenue (mit Vorbehalt des erblichen Rechts) dem
Parlament zur Verfügung stellte und dagegen
eine C. von 385 000 f annahm, mit noch einer

Zusatzrente von 10 000 f. Erst von dieser Zeit
an beschränkt sich die civil list auf die Ausgaben
des Haushalts und Hofstaats, wozu sie übrigens
kaum ausreichen würde, wenn dazu nicht noch be-
sondere Einkünfte aus dem sog. Herzogtum Lan-
caster und Cornwall hinzuträten. Besondere Apa-
nagen wurden durch periodische Bewilligungen
des Parlaments für Mitglieder der königlichen
Familie hinzugefügt, so daß diese Nebenbewilli-
gungen zeitweise 100 000 e überschritten. Beim
Regierungsantritt König Eduards VII. fand eine
Neuregelung statt (1 Edw.VII. Civül list act 1901).

Darnach erhielt König Eduard (ebenfalls gegen
Ueberweisung der erblichen Revenuen an den

Consol-Fund) 470 000 K für sich und seinen Haus-
halt (110 000 f für die Privatschatulle, 125 800 

Besoldungen und Pensionen, 193000Kf Haus-
haltskosten, 20000 x Arbeiten (works), 13 200 K

zu Wohltätigkeitszwecken, 8000 für Sonstiges).
Königl. Theater braucht die Krone nicht zu un-
terhalten. Die größten Schlösser (Windsor, Buk-
kingham usw.) werden vom Staate unterhalten.
Königin Alexandra erhält für den Ueberlebens-
fall 70000 c+ zugesichert. Die Höhe der Apa-
nagen, die ebenfalls gesetzlich bestimmt wird,
wechselt natürlich. Sie betrug nach der Rechnung
1904/05 108 373 F. Die Civilliste für König
Georg V. ist in gleicher Höhe wie für Eduard VII.
festgestellt worden. Jeder Sohn, welcher das 21.
Lebensjahr erreicht hat und nicht verheiratet ist,
soll 10000 f, im Fall der Verheiratung 15.000 #,
jede Tochter 6000 c erhalten. Für den Prinzen
von Wales ist keine Apanage ausgeworfen, weil
er die Einkünfte der Herzogtümer Cornwall und

Lancaster bezieht. Die Ausgaben für Staatsbe-
suche soll in Zukunft der König, nicht wie bisher der
Staat bezahlen. Dagegen wird in Zukunft vom Kö-

nig keine Einkommensteuer mehr erhoben werden.
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6éä 6. Frankreich. In Frankreich hatte sich von
Alters her das eigentümliche Verhältnis gebildet,
daß der Privatbesitz des Königs bei seiner Thron-
besteigung dem unveräußerlichen Staatsgut ein-
verleibt wurde. Nach Beseitigung einer jeden
Mitwirkung der Reichsstände schaltete nun aber
der absolute König über das Staatsgut wie über
sein Privatvermögen mit gleicher Willkür und
Verschwendung. Die unwürdige Regierungs-
weise Ludwigs XV. erzeugte, vorzugsweise als
Folge der chronischen Finanznot, eine Auflehnung
der Gesellschaft gegen die monarchische Staats-
gewalt und gegen die privilegierten Stände, in der
französischen Revolution. Die damit auftretende
Idee der „Volkssouveränität“ sah in dem König
nur den Delegierten des Volks und seiner wirt-

schaftlichen Stellung nach einen Pensionär der
Nation, dem indessen nach Vorbild der englischen
C. ein festes Einkommen auf Lebenszeit zuzubil-
ligen sei. Durch Beschl v. 22. 11. 1790 erklärte die
Nationalversammlung alle Domänen einschließlich
ihrer: Vermehrungen durch das Privatgut des
Königs für „Nationaleigentum“. Durch zwei
spätere Beschlüsse wurde aber dem König eine
feste C. von jährlich 25 000 000 Frcs. auf Lebens-
zeit zugebilligt, und auch bei dem späteren Wechsel
der Dynastien wurde diese C. von 25 000 000 Frcs.

auf Lebenszeit als Normalbetrag behandelt. Als
Zusatz zu dieser C. verstand man damals auch die
in Frankreich sog. dDotation de la cou-
ronne,, d. h. den Inbegriff von unbeweglichen

und beweglichen Sachen, die der Substanz nach
ebenso als Nationaleigentum angesehen werden,
deren Genuß aber auf Lebenszeit dem Monarchen
zugestanden wird. Zu den unbeweglichen Bestand-
teilen der Krondotation rechnete man die Tuile-

rien und die übrigen königlichen Schlösser in
Paris, in Versailles, in den Umgebungen von
Paris und in einigen Provinzialstädten, die Por-
zellanmanufaktur zu Sevres, die Gobelinmanu=
faktur in Bauvais und einige Forsten; zu den be-

weglichen Teilen der Krondotation die Kronju-
welen, Statuen, Gemälde, Museen und noch einige
Kunstgegenstände.

Nachdem die Republik diese „Civilliste“ beseitigt
hatte, wurde sie unter Napolcon I. in der früheren
Weise wieder hergestellt und die „Krondotation“
durch einige Senatuskonsulte noch vermehrt. Nach
der Restauration wurde auch Ludwig XVIII. die
C. von 25 000 000 Fres. und die Krondotation auf

Lebenszeit bewilligt. Karl X. ließ sich bei seinem
Regierungsantritt nur eine Geldsumme von

25 000 000 Frcs. auf Lebenszcit bewilligen, wollte
aber von einer „Bewilligung" der Krondotation

nichts wissen, da dieselbe der Dynastie als erbliches
Eigentum zustehe.

Nach der Julirevolution wurde die letzterc Auf-
fassung durch Kammerbeschlüsse ausdrücklich ver-
worfen, für Louis Philipp eine C. von nur
12 000 000 Frcs. ausgesetzt und auch die Kron-

dotation nur auf Lebenszeit bewilligt. Wesent-
lich dassolbe Verhältnis führte Napolecon III.
durch Senatuskonsult v. 12. 12. 52 ein. Das
Rechtsverhältnis an der Krondotation wurde nun

dahin aufsgesaßt, daß das Eigentum der Nation,
die ouissance-““ aber dem zeitigen Souverän
gebühre, mit Befugnissen, die über die Recchte
eines Nießbrauchers wesentlich hinausgehen und
auch Aenderungen der Substanz nicht ausschließen.

—.——..

Dies Krongut war frei von Staatslasten, wurde
aber zu den Kommunalsteuern und Wegelasten
mit herangezogen.

Nach dem Zusammenbruch des zweiten Kaiser-
reichs wurde durch Dekret v. 6. 9. 70 die Wieder-

vereinigung des Kronguts mit den Staatsdomä-
nen ausgesprochen, die Privatdomänen des Kai-

sers unter Sequestration gestellt und für beide
Massen eine Liquidationskommission ernannt.

Der legale Sprachgebrauch hatte sich seit dem
Gv. 2. 3. 32 dahin gestaltet, unter C. nur die auf

Lebenszeit ausgesetzte jährliche Geldzahlung zu
begreifen, den Genuß an den Mobilien und Im-
mobilien des Kronguts dagegen als dotation de
la couronne zu bezeichnen. Dabei ist mit großer

Härte der Grundsatz beibehalten, daß der gesamte
Privatgrundbesitz eines Monarchen mit seinem
Regierungsantritt in das Staatseigentum über-
geht. Vergeblich hat Louis Philipp versucht, dieser
Konsequenz zu entgehen, indem er einige Tage
vor der Thronbesteigung sein Vermögen seinen
Kindern abtrat. Alle neu eintretenden Dynastien

haben sich bisher nicht abhalten lassen, das Ver-
mögen ihrer Vorgänger ganz oder teilweise ein-
zuzichen, die der Napolcons 1816, die der Bour-
bonen 1830, der Orleans 1852. Und begreiflicher-
weise hat auch die Republik keinen größeren Re-
spekt vor dem ehemaligen Privatgut gezeigt.

Der Präsident der Franz. Republik bezieht
gegenwärtig außer dem Nicßbrauchsrecht von

einigen Schlössern usw.: Dotation 600 000 Frcs.,
Haushaltskosten 300 000 Frcs., Reise= und Re-
präsentationskosten 300 000 Frcs.

#s# 6. Teutsches Reich. Der deutsche Kaiser als
solcher bezieht keine C., da der Allerhöchste Dispo-
sitionsfonds (Kap. 68 Tit. 1 des Reichshaushalts-
etats 3 Mill. Mk.) sowie andere Dispositionsfonds
(Kap. 83 Tit. 4, Kap. 41 Tit. 1, Kap. 64 Tit. 4)
nicht als solche gelten können. Doch wird dem
Kaiser von der Kaiserl. Marine ein Kriegsschiff
ständig zur Benutzung zur Verfügung gestellt.
Die dem König von Preußen durch seine Stel-
lung als Deutscher Kaiser erwachsene erhöhte Re-
präsentationspflicht hat, wie in § 3 erwähnt, im
Jahre 1889 mit zu einer Erhöhung der preu-
ßischen C. Anlaß gegeben.

&amp; 7. Die deutschen Gliedstaaten im allgemeinen.
In den einzelnen deutschen Territorialstaaten hat
sich der Begriff der C. aus den Verhältnissen des
Kammerguts entwickelt. Die deutschen Landes-
herren befanden sich zur Zeit, als ihnen die Gra-
fengewalt und analoge kaiserliche Gewalten ver-

liehen wurden, ausnahmslos im Besitz ansehn-
licher Grundstücke und nutzbarer Einkünfte, welche
ungetrennt zu den Kosten des landesherrlichen
Hofhalts und der Landesregierung verwendet
wurden. Diesem ursprünglichen Allodialbesitz tra-
ten häufig, aber in sehr ungleichem Maße, Reichs-
güter hinzu, die ihnen zur Bestreitung ihrer Amts-
kosten verlichen waren. Weiter reihte sich daran
durch Kauf, Erbschaft und in späterer Zeit auch
ein durch massenhafte Säkularisationen von Stifts-

und Kirchengütern erworbenes Eigentum. Im
18. Jahrhundert fing man an, dieses Kammergut
als Domänen 1 zu bezeichnen, und es kam später

die Zeit, in welcher die Frage, ob die Domäne
ihrem Wesen nach Familien= oder Staatscigen-
tum sei, zu einer wichtigen staatsrechtlichen Streit-
frage wurde, für dic in dem Herzogtum Mei-
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ningen eine kleine Literatur entstanden ist (Za-W Zieht man auch die kleineren Staaten in Be-
chariä, D. Staatsrecht, 11 § 208 u. zit.). Im all= trachtung, so erscheinen im deutschen Landes-
gemeinen überwog wohl ursprünglich der Cha= staatsrecht folgende Systeme:
rakter als Hausgut und Familieneigentum. Doch In einer Roeihe von Staaten, namentlich in den
war dieses reichsgesetzlich mit dem modus be= größeren, sind die Domänen für Staats-
lastet, die Kosten der Landesverwaltung zu be= eigentum erklärt worden. Dem Monarchen
streiten, — vorbehaltlich des standesmäßigen Un= ist dann nach dem Vorgange Englands und Frank-
terhalts des Landesherrn und der landesherr-- reichs eine sog. „Civilliste“ vorbehalten worden.
lichen Familie. (Die Haftung für die Kosten Diese C. steht entweder gesetzlich fest, oder sie
der Landesverwaltung war die Hauptveranlas-] wird mit dem Landtage für die ganze Dauer der
sung zur Verleihung der kaiserlichen Hoheitsrechte Regierung vereinbart.
von Vater auf Sohn, zur allmählichen Einführung In anderen Staaten ist den Domänen der
der Erblichkeit der Landeshoheit, überhaupt eine Charakter von Hausgut der regierenden Familie
der Rechtsbedingungen für die Entstehung der beigelegt worden, an dessen Bestandteilen dem
Landeshoheit.) Allmählich überwog die Bedeu= jeweiligen Landesherrn eine Art nutzbares Eigen-
tung der staatsrechtlichen Lasten immer mehr und tum, den anderen Familiengliedern Korporations-
schließlich wurde, je weiter das System der rei= rechte zustehen. In einzelnen dieser Länder sind
nen Geldwirtschaft fortschritt und die Ordnung die Domänen, trotz ihrer Eigenschaft als Hausgut,
des Landeshaushalts eine feste Etatisierung der der gewöhnlichen Staatsfinanzverwaltung unter-
Staatseinnahmen erforderte, eine Ausein= stellt worden. In anderen Ländern dagegen steht
an dersetzung zwischen Krone und Staat das Domanialvermögen unter der ausschließlichen
immer notwendiger. Verwaltung des Landesherrn und der von ihm

Diese Gesichtspunkte haben sich zum Teil schon ernannten Behörden. Die Einkünfte desselben
im absoluten Staat geltend gemacht. Sie fließen jedoch trotzdem nicht immer ausschließlich
wurden aber zur zwingenden Notwendigkeit durch dem fürstlichen Hause zu, vielmehr ist das Doma-
die Einführung der konstitutionellen nialvermögen häufig verpflichtet, einen bestimm-
Verfassungen, da man den zum Unterhalt der ten Beitrag zu den Kosten der Landesverwaltung

landesherrlichen Familie erforderlichen Anteil zu leisten.
nicht von der freien jährlichen Bewilligung der In wieder anderen Staaten hat eine wirkliche
Landesvertretung abhängig machen konnte oder Teilung des Domanialvermögens zwi-
wollte. Da diese Zeit indessen überhaupt dem Vor= schen dem Staate und der regierenden Familie in
bild der französischen Verfassungsurkunde zu rein staatliches und rein privates Gut stattgefun-
folgen gewohnt war, die man als ein allgemeines den. Jedoch ist auch hier nicht immer sofort eine
konstitutionelles Staatsrecht ansah, so drängte sich die reelle Ausscheidung eingetreten, sondern der ge-
Bezeichnung „Civilliste“ für dies vorbehaltene Quan= samte Göüterkomplex bleibt zunächst unter ge-
tum auf, die zuerst in der badischen Verf 1818 auf= meinsamer Verwaltung, und die tatsächliche Tei-
taucht und vielfältig Nachfolge fand, so wenig dieser lung findet erst dann statt, wenn das betreffende
Ausdruck für eine aus dem erblichen Krongut vor= Haus aufhört, die Regierung des Landes zu führen.
behaltene Rente angemessen ist. In anderen Ver- Unter den gewöhnlich zahllosen Varianten des
fassungen fand der Ausdruck „Krondotation" Ein= deutschen Staatslebens kehrt auch hier die Er-
gang, der wiederum auf eine Ausstattung aus dem fahrung wieder, daß doch für das Wesentliche
Volksvermögen hindeutet, während es in der Wirk- gleichmäßig gesorgt ist. Der Haus= und Hofhalt
lichkeit eine Kron reservation war, wenig- der deutschen Fürsten ist unabhängig von Jahres-
stens in denjenigen Ländern, in welchen dieser Vor-F bewilligungen der Volksvertretung, entweder
behalt nur einen Bruchteil der Einkünfte aus einem dauernd durch Gesetz oder doch auf die Dauer ihrer

erweislich ursprünglichen Familiengut darstellt, Regierungszeit festgelegt, als ein wesentlicher
wie im Königreich Preußen. In den politisch be= Grundsatz des monarchisch konstitutionellen Staats-
wegten Zeiten konnten sich die Volksvertretungen rechts, ohne welchen die Erbmonarchie ihren Beruf
nicht leicht von der Vorstellung losmachen, als zu erfüllen außer stande sein würde.
ob der Fürst von dem Volkseinkommen ausge- Im folgenden werden über die vier König-
stattet werde, und als ob die jährliche Zustimmung reiche und die Großherzogtümer Baden und
der Landesvertretung zu dem Staatshaushalts= Hossen nähere Erläuterungen und für die kleineren
gesetz auch eine Befugnis enthalte, dem Landes= Staaten nur einige kurze Daten gegeben.
herrn ein gewisses Einkommen aus seinen Domä- # 8. Preußen. Hier hatte schon Friedrich
nen zu „bewilligen“. Die Wiener Ministerkon- Lilhelm I. in seinem berühmten Ed. v. 13. 8. 1713
ferenzen v. 12. 6. 34 sahen sich dadurch veranlaßt, „alle erworbenen und zu erwerbenden Länder,
den Grundsatz auszustellen: die C. soll nicht ohne Leute, Güter und Einkünfte der Krone und Chur
des Landesherrn Einwilligung vermindert, noch auf ewig einverleibt“, den Unterschied zwischen
ohne Zustimmung der Stände erhöht werden. Domänen und Chatullgütern aufgehoben und
Der gesetzmäßige Sinn der Nation hat überall breiden „die Natur rechter, unveräußerlicher Do-
daran fesrgehalten, daß die sog. C. gesetzlich fest-, manialgüter beigelegt". Die Dynastie begründet
gelegt, mindestens auf die Regierungszeit des! damit die Einheit der Staatsfinanzen. Ebenso
Fürsten festgestellt und damit den jährlichen Be= definiert das preußische Landrecht die Domänen
schlüssen der Landesvertretung entrückt sein soll. als Güter, deren Eigentum dem Staat, deren
Eine Bewilligung von Jahr zu Jahr (wie in Bel= Nutzung dem Staatsoberhaupt zusteht. Der abso-
gien, Norwegen) ist bei uns nirgends versucht lute Monarch bestimmt nun nach seinem Er-

worden. Im übrigen aber bieten die einzelnen messen, wie unter dem ancien régime in Frank-
deutschen Länder auch in dieser Materie ein Bild reich, welcher Teil des Staatseinkommens all-
zahlreicher Verschiedenheiten dar. 1 jährlich für den königlichen Hof und den Hof-
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staat der Prinzen verwendet werden soll, aber
nicht im bourbonischen Geist der Willkür und Ver-
schwendung, sondern weiser Sparsamkeit. Fried-
rich der Große hat in der Regel nur jährlich
220 000 Taler für die Bedürfnisse seines Hofhalts
überwiesen. Unter seinem Nachfolger stieg aller-
dings mit der starken Vermehrung der königlichen
Familie diese Summe zeitweise auf mehr als das
Zehnfache. Unter Friedrich Wilhelm III. kamen
wieder die Grundsätze der Sparsamkeit zur Gel-

tung, insbesondere seit dem unglücklichen Kriege
von 1806, nach welchem allmählich der Zeitpunkt
einer gesetzlichen Feststellung heranrückte.

Die schwere Finanznot, welche infolge der fran-
zösischen Okkupation und der Freiheitskriege ein-
getreten war, bedingte die Aufnahme großer An-
leihen, für welche die damalige Börsenwelt einen
besonderen Wert auf die Verpfändung der Staats-
domänen legte. Andererseits wollte die Dynastie
nicht darauf verzichten, die Bedürfnisse ihres
Haus= und: Hofhalts als ein Reservat auf die
dauernden Einkünfte der Domänen zu fundie-
ren. Es wurde dadurch die Feststellung einer be-

stimmten Summe notwendig, welche in dieser
Höhe das Pfandrecht der Staatsgläubiger an den
Domänen einschränkt. Es wurde daher durch
G v. 17. 1. 1820 (GSÖS 9) eine Summe von

2500 000 Taler (davon ein Bruchteil in Gold
mit Agio) 1) zum Unterhalt der königlichen und
der prinzlichen Hofstaaten ausgesetzt, zu deren
Aufbringung ursprünglich bestimmte Domänen
abgesondert werden sollten. Tatsächlich wurde
die Summe derart auf die damaligen Domänen
und Forsten radiziert, daß erst nach ihrer Deckung
eine Verwendung für den Schuldendienst gestattet
war. Von dieser Summe bestreitet das Königtum

zugleich die sämtlichen prinzlichen Hofhaltungen,
sowie die Unterhaltung der königlichen Schlösser,
Parks, zum größten Teil auch der königlichen
Theater und anderer dem gemeinen Besten gewid-
meten Anlagen. Die V v. 31. 1. 50 bestätigte

diese gesetzliche Festlegung unter dem Namen
Kronfideikommißrente als dauernde verfassungs-
mäßige Institution, und in den ersten drei Jahren
wurde die oben gedachte Summe unter der Be-

zeichnung „Krondotation“ unter den Einnahmen
der Domänen in Staatshaushaltsetat ante
lineam verzeichnet. Später wurde auch dieser
Ansatz weggelassen und unter den Erträgnissen
der Domänen und Forsten nur die Einnahme

nach Abzug des Kronreservats in Ansatz ge-
brucht. Nach dem Antritt der Regentschaft des

Prinzen Wilhelm ist diese Krondotation um jähr-
lich 500 000 Taler erhöht worden zur Bestreitung
neu entstandener Bedürfnisse. Nach der Erwei-
terung des Staats und der Erwerbung eines neuen

Domänenbesitzes in den neu hinzugewachsenen

Provinzen erfolgte eine nochmalige Erhöhung
um 1000 000 Taler. Durch die erhöhten Reprä-

sentationskosten der deutschen Kaiserwürde und
die inzwischen entstandenen Preissteigerungen ist
neuerdings noch eine Erhöhung um 3500 000 M. 2)

1) S. Schwarz und Strunz, Staatshaushalt Bd. 1 Buch 1

 3/3. (548 240 Taler Gold).

*) Diese 3 Beträge von zusammen 8000 000 Mk. er-

scheinen auf dem Ausgabeetat des Hauptetats unter „Do-

tationen“ Kap. 34 als „Zuschuß zur Rente des Krontidei-

der C.kommißsonds“.
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durch G v. 20. 2. 89 (GS 27) hinzugekommen, so
daß sich die Gesamtsumme auf 15 500 000 M. be-
lief, auf welcher nach wie vor die schweren Lasten
der prinzlichen Hofhaltungen, der Witwendota-

tionen usw. ruhen. Diese dreimaligen Erhö hungen
beruhen zwar als dauernde Lasten des Staats-
haushalts auf dauernden Gesetzen, unabhängig von
einer Bewilligung des Landtags, sind aber zur
Zeit noch nicht auf den Domänenbesitz radiziert,
weil bisher die älteren Rechte der Gläubiger preu-

Kßischer Staatsschuldendemnochentgegenzustehen
schienen. Es wird dies aber für die Zukunft beab-
sichtigt. (S. dazu auch 52 G. v. 30. 4. 59, so-
wie die Begründung zu den späteren Gesetzen
v. 1868 und 1889). Da inzwischen bekanntlich die
Verpfändung der älteren Domänen und Forsten für
die alten preußischen Staatsschulden weggefallen
ist (1900), würde der vorgedachte Hinderungsgrund
der Radizierung der gesamten Krondotation auf
die Domänen gegenwärtig nicht mehr im Wege
stehen. Durch Gv. 17. 6. 1910 (GS 101) hat eine
weitere Erhöhung der Krondotation um 2 Mill. Mk.

stattgefunden, u. a. weil seit 1889 eine „in diesem

Maße nicht vorauszusehende Steigerung aller
sächlichen und persönlichen Kosten stattgefunden“
habe, was eine Belastung der Kronkasse um meh-
rere Mill. Mk. zur Folge gehabt habe (Gehalts-

erhöhungen, Mehrbedarf für Apanagen usw.).
Eine Radizierung des Betrages auf die Domänen
kam nicht in Frage.

Nicht als eine direkte Erhöhung der Kron-
rente, sondern als ein bloßer etatsmäßiger Zu-
schuß an die Kronkasse zu den Betriebskosten
für die Kgl Theater stellen sich die unter Kap. 43
Tit. 12 a der Allgem. Finanzverwaltung im Nach-
tragsetat 1910 zum ersten Male bewilligten
1 500 000 Mk. dar. Nach Hinzutritt der 1866
neu erworbenen Landesteile hatte bekanntlich die
Krone die Theater in Hannover, Kassel und Wies-
baden vorwiegend aus staatlichen Rücksichten
übernommen, um der Bevölkerung diese Kunst-
institute zu erhalten. Der Aufwand stellte sich
für 1909 mit Einschluß der Pensionslasten auf
nicht weniger wie 2 769 069 Mk. oder 170% der
Kronrente. Um die Kronkasse entsprechend zu
entlasten, wurde dieser vorstehende Betrag be-
willigt.

# 9. Bayern. In Bayern wurde das Kur-
fürstliche Hausvermögen durch die Domanial-
fidcikommißpragmatik v. 20. 10. 1804 mit dem

Staatsvermögen vereinigt. Als Folge dieser Ein-
verleibung ergab sich, daß der Aufwand für den
Unterhalt des Kurfürsten (nach dem 1. 1. 1806
des Königs), seines Hauses und seines Hofes eine
Staatslast bildete. Dies galt auch nach Inkraft-
treten der Verfassung v. 26. 5. 1818. Für die drei

ersten Finanzperioden wurde der Gesamtbedarf
des Kgl Hauses und Hofes mit Einschluß der Apa-
nagen und Witwengehalte jedesmal neu durch

das Budget bestimmt. Erst durch VerfassungsG
v. 1. 7. 34 wurde eine unveränderliche C. für den

König eingeführt und zwar in der Höhe, in der
sic durch das Finanzgesctz für die dritte Finanz=
periode v. 28. 12. 31 festgestellt worden war,

nämlich im Betrag von 2 350 580 fl. Dieser Be-
trag wurde durch das FinanzG## v. 29. 7. 76 auf

4231 044 Mk. erhöht. Die Erträguisse der Staats-
domänen haften in erster Linic für die Auszahlung

Die Krone hat außerdem die Nutzung
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einer Anzahl von Grundstücken, Seen, Gebäuden
samt Einrichtung und sonstigem Zubehör. Ein
— jedoch nicht ganz vollständiges — Verzeichnis

über dieses „civillistische Staatsgut“ ist dem Gv.
1. 7. 34 beigefügt. Die Mitglieder des Kgl Hauses
haben als solche eine Reihe von vermögensrecht-
lichen Ansprüchen gegen die Staatskasse. So ge-
bührt der Königin-Witwe ein Wittum; die voll-
jährigen Söhne eines Königs haben Anspruch
auf Unterhalt aus der Staatskasse nach jährlicher
Festsetzung oder — nach ihrer Etablierung — auf

Zahlung einer festen Apanage. Die Apanage
eines nachgeborenen Sohnes eines Königs ver-
bleibt seinen männlichen Abkömmlingen bis zum
Aussterben der Linie; die Töchter eines Königs
haben nach erreichter Volljährigkeit oder nach
dem Tode des Vaters Anspruch auf standesmäßi-
gen Unterhalt aus der Staatskasse bis zur Ver-
mählung. — Der Aufwand für Apanagen be-
trägt dac- zeit jährlich 728 574 Mk. Der Reichs-

verweser erhält aus der Staatskasse als Aver-
salbeitrag zu den Kosten seines Unterhalts und
zur eigenen Verfügung jährlich 442 857 Mk.

5 10. Sachsen. Mit der Vereinbarung der VU.
v. 4. 9. 31 ging in Sachsen sowohl das Patrimo-
nialeigentum des Landesherrn (Domänen-
gut) als auch das Vermögen, das der Landes-
herr in seiner Eigenschaft als Träger der Krone
und Inhaber der Staatshoheitsrechte besaß
(Krongut), als Staatsgut! in das Eigentum
des Staatsfiskus über. Das Staatsgut wird vom

FinanzMin. verwaltet, seine Erträgnisse fließen
in die Staatskasse. Nur eine Anzahlin einer (dem

gegenwärtigen Stande nicht mehr entsprechenden)
Anlage der Vu verzeichnete Schlösser, sonstige
Gebäude und Gärten sind dem Könige zur freien
Benutzung überlassen. Im übrigen bezieht er
als Gegenleistung für die der Staatstasse über-
wiesenen Nutzungen des Domänengutes die in
monatlichen Raten im voraus zahlbare C. Die

C. wird für jeden König auf seine Regierungszeit
zwischen Regierung und Ständen vereinbart.
Solange sie mindestens 1 500000 Mk. beträgt,
bleiben die Nutzungen des Domänengutes der

Staatskasse überwiesen. Zur Zeit beläuft sie sich
auf 3 704 927 Mk. Von der C. hat der König
namentlich seine persönlichen Ausgaben, die Er-
ziehung seiner Kinder, die Kosten der Hofhaltung,
die Gehalte und Pensionen der Hofbeamten, die
Unterhaltung der ihm zur Benutzung überlassenen
Gebäude und Gärten, den Betriebsaufwand für
das Hoftheater und die Hofkapelle zu bestreiten.

Neben dem Staatsgut besteht das Privat-
vermögen des Königs, sowie das dem Kgl
Hause gehörige, mit dem Lande untrennbar ver-

bundene KgLgl Hausfideikommiß, wozu
namentlich die Einrichtungen der dem Könige
zur Benutzung überlassegen Schlösser usw. und

die # Sammlungen gehören.
Die Prinzen und Prinzessinnen dos Kgl Hauses

und die Kgl Witwen erhalten aus der Staatskasse

Apanagen, Etablissementsgelder, Aussteuer und
Wittum nach bestimmten Sätzen.

Für die zweite Linie des Königshauses besteht
dieSekundogeniturtineausderStaats-
kasse zu zahlende Rente im Betrage von 262 083

Mark jährlich, die die Zinsen des der Kurfürstin
Maria Antonie zugefallenen, zur Staatskasse ge-

—
 —–——

flossenen Allodialnachlasses des bayrischen Kur-

fürsten Maximilian Josef (1 1777) darstellt. L##
auch Apanagen.)

#s 11. Württemberg. Durch die Vl ist das

überkommene königliche Kammergut für ein vom
König unzertrennliches Staatsgut erklärt, aus
den Staatseinkünften wird aber dem König eine
C. überwiesen, die anfangs noch große Natural-
lieferungen umfaßte und später erst der modernen
Geldwirtschaft mehr angepaßt ist (G v. 1. 8. 64
und 7. 2. 74). Die C. betrug 1908 2 042 883 M.

Sie wird bei jedem Regierungsantritt neu fest-
gesetzt. Außerdem Apanagen (nach Linien), fer-
ner Sustentationen, Mitgaben (an die Prin-
zessinnen), Wittümer, endlich die sog. Donativ-
gelder, die den männlichen Nachkommen des
Herzogs Cugen Friedrich zustehen.

Von der C. ist zu trennen die sog. Krondotation
(Immobilien und Mobilien), woran der König
Nutznießungsrechte, der Staat das Eigentum hat.
Ferner das Hofkammergut (Familienfideikommiß).

8 12. Baden und Hessen.
Durch die Vu von 1818 ist in Baden der

Domanialbesitz zwar als ein Patrimonialeigentum
des Regenten und seiner Familie anerkannt, die
Einkünfte desselben sind aber der Landesverwal-

tung überwiesen mitVorbehalteeinergesetzlich fest-
gestellten, auf den Betrag der Domänen radizier-
ten C. Die C. beträgt gegenwärtig 1 289 983 M.

und 300 000 M. zusätzliche Aufbesserung.
Apanagen werden besonders gewährt.

Höchstbetrag 400 000 fl. (G v. 21. 7. 39).
Die Entwicklung ist in Hessen eine ähnliche ge-

wesen wie in Baden. Die C. wird in der Regel
beim Regierungsantritt festgesetzt (s. auch a 70
der Hess. Verf). Die C. beträgt einschließlich
der besonders festgesetzten Dpanagen zur Zeit
1 265 000M. Die Schlösser usw. werden vom

Staat unterhalten.
§+ 13. Kleinere deutsche Staaten. Die Höhe

der C. schwankt meist zwischen einigen 100 000 M.
und 1 Million. Sie beträgt z. B. 394 286 M. in

Sachsen-Meiningen,, 1020 000 M. in Sach-
sen-Weimar-Eisenach, 336 667 M. in
Schwarzburg-Rudolstadt, 520 700 M. in

Schwarzburg-Sondershausen. Dem Re-
genten in Braunschweig werden für die
Dauer der Regentschaft eine landesfürstliche
Rente von 825 .322,6 M. und 300 000 M. Zu-
schuß gezahlt.

Infolge besonderer vertraglicher oder gesetz-
licher Regelung ist die C. durch Uceberweisung
eines Teiles des Domanialvermögens zu Eigen-
tum an das Herrscherhaus ersetzt in Sachsen-
Altenburg (G v. 29. 4. 74), Sachsen Ko-

burg-Gotha, Anhalt (1869), Olden-
burg, wo daneben allerdings ein Zuschuß von

400 000 M. aus Landesmitteln gezahlt wird (G
v. 26. 6. 148 und 1. 3. OI). Aus den Aufkünften

des Domaniums wird der fürstliche Hofhalt be-

stritten in Meckleuburg-Strelitz, Waldeck
(Akzessionsvertrag v. 2. 3. 87), Mecklenburg-
Schwerin (Großh. HausGv. 23. 6. 1821 und
ZusatzVv. 24. 4. 08). Auch in den beiden Lippe
und in Reuß ältere und jüngere Linie
werden die Hofhaltungskosten aus dem Domanial=

und Hausvermögen bestritten und besondere C.
und Apanagen aus allgemeinen Landesmitteln
nicht gezahlt.

5 14. Ausländische Staaten und Etats. In



Oesterreich-Ungarn wird die C. alle 10 Jahre be-
schlossen, in Verbindung mit dem Ausgleich, in
Spanien beim Regierungsbeginn, ebenso in den
Niederlanden, Dänemark, Schweden, England
(s. o.). Die Etats für 1908 werfen an C. aus all-

gemeinen Landesmitteln aus je 11 300 000 Kr.
in Oesterreich (Reichsratsländer) und Ungarn.
Für Rußland: 12 781 000 R. an Ausgaben für
das Ministerium des Kaiserlichen Hauses, wozu
auch der Unterhalt der Familie des Kaiserhauses
und der Institutionen des Hofministeriums ge-
hört, außerdem 3 578 000 R. zum Unterhalt der
zu diesem Ministerium gehörenden Theater,
Akademie der Künste usw. Italien C. und Apa-
nagen 16 050 000 Lire. Im spanischen Budget
sind ausgeworfen 8 900 000 P. für das Kgl Haus.
Dänemark: 1 155.000 Kr. an C. und Apanagen.

Griechenland 1 325 000 Dr. Niederlande: 928 000

Gulden. Norwegen: 947.000 Kr. Schweden:
4773000 Kr. (Kal Haushalt). Serbien 1259.000
Din. Japan 3 000 000 Den (Kaiserl. Haushalt).
Bulgarien 1 263000 Fr.

Literatur: Gneist, Engl. Verwaltungsrecht * 2

 143. Sodann Höfler, Geschichte der engl. C., 1834;

M. Block, Dictionnaire de IAdministration Française?
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Die Rechte des Staats an den Domänen, 1863; Zacha-

riae, Rechtliches Verhältnis des fürstl. Kammerguts,

1864: Treitschke, Der Staatsbausbalt und die Finan-

zen Preußens, 1900, Bd. 1 Buch 1 E 33/34; v. Rönne.

Zorn Bod. 1; Art. Apanagen und C. von M. v. Heckel

im Wörterb. d. Volkswirtsch. und C von Mischler im

HW StaatsW.S.auch Margquardsen, HB des öffentl.

Rechte und die einzelnen Bände des „örfentl. Rechts der
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O. Schwarz

(unter Ben utzung des Art. von Gneist aus der 1. Auflage).

Colportage
Preßwesen

Dampfersubvention
1 Handel, Dotationen, Kolonialrecht

Dampfkessel
 1. Begriff (Dampfkessel und Dampffässer). s 2. An-

lage und Betrieb der Dampfkessel. 1 3. Landesrecht.

# 4. Statistik.

5+ 1. Begriff. DTampfkessel sind geschlos-
sene Gefäße, in welchen gespannter Dampf un-
mittelbar erzeugt wird, während unter Dampf-
fässern Apparate zu verstehen sind, die mit ei-
neim dem Dampfentwickler entnommenen Dampfe

arbeiten. Erstere unterlicgen den Bestimmungen
der Gewerbeordnung, letztere landesrechtlichen
Vorschriften.

Für Dampffässer ist in Preußen
der MinEv.7. 2. 08 (Ml H. und GS 46) ergan-

Staats= und Bundesrecht? 2 1K# , 210, 211 u. zit.;

—— —— — ———

 —————————

 ——————.–——

nicht voraus.

Civilliste— Dampfkessel

gen, welchem der Entwurf einer von dem Ober-
präsidenten, dem Polizeipräsidenten in Berlin und
den Oberbergämtern erlassenen Polizeiverordnung
betr. Einrichtung und Betrieb von Dampffässern

angeschlossen ist (zu 82 Ziffer 6 dieser PolWs. MinE
v. 21. 9. 09 MBl H. u. G. St27). In Bayern
ist die Regelung durch die Abschnitte II und III
der Allerh. V v. 24. 11.09 (GV Bl 861) und die
Min Bek v. 12. 1. 1910 (GVBl 15), in Sachsen
durch &amp; 16 der V v. 5. p. 90 (GVBlM 128), in Würt-
temberg durch den MinE v. 30. 1. 82, in Ba-
den durch die §§ 1 und 2 der V v. 24. 10. 91 und

in Hessen durch das G v. 26. 3. 02 (Regl 92)

erfolgt. Für Elsaß-Lothringen sind
im Jahre 1896 gleichlautende Bezirkspolizeiver-
ordnungen über Apparate, die unter Innendruck
stehen, erlassen.

&amp; 2. Anlage und Betrieb der Dampfkessel.
Die Dampfkessel unterliegen sämtlich ohne Rück-
sicht auf den Zweck, dem sie dienen, ob sie im
Gewerbe oder in der Landwirtschaft zur Ver-
wendung gelangen, der Vorschrift des &amp; 24
Gewo, wonach ihre Anlegung konzessi-
onspflichtig ist. Nur in Elsaß-Lothringen,
wo hinsichtlich der D. die landesrechtlichen Vor-
schriften vorbehalten sind, ist die Konzessionspflicht
durch die Anzeige pflicht ersetzt, welche in
der V v. 5. 8. 10 betr. die Anlage und den Betrieb

von D. näher geregelt ist. In den übrigen Bun-
desstaaten hat die zuständige Behörde die Zulässig-
keit der Anlage nach den bestehenden bau--, feuer-
und gesundheitsvolizeilichen Vorschriften sowie
nach den vom Bundesrat erlassenen polizeilichen

Bestimmungen (Bek betr. allgemein polizeiliche
Bestimmungen über die Anlegung von Landcd.
und über die Anlegung vonSchiffsD. v. 17. 12. 08

RGBl 1909, 3 und 51) zu prüfen und je nach dem
Ergebnis der Prüfung die Genehmigung bedingt
oder unbedingt zu erteilen oder zu versagen. Ein

Aufruf= und kontradiktorisches Verfahren, wie es
bezüglich der übrigen genehmigungspflichtigen
Anlagen vorgeschrieben ist, geht der Entscheidung

Zuständig zur Entscheidung
über die Gencehmigung ist in Preußen der
Kreis-(Stadt-)Ausschuß, in den einem Landkreis
angchörenden Städten mit mehr als 10 000 Einw.
und in den Städten Hannovers, für welche die
Rev. StOvon 1858 gilt, der Magistrat, in den der

Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betrieben
das Oberbergamt; in Bayern die Distrikts-
polizeibehörde (für München die Lokalbaukom-
mission), in zweiter Instanz die Reg (K. d. J.)z in
Sachsen die Amtshauptmannschaft, in Städten
mit Rev. StOderStadtrat, wobei für die Schiffs-
D. auf der Elbe besondere Bestimmungen vorbe-
halten sind; in Württemberg die Kreisre-
gierung: in Baden das Bezirksamt und in
Hessen der Kreisausschuß. Gegen den Be-
scheid findet das Rekurs verfahren nach Maß-
gabe der I§ 20 und 21 der Gewy statt. Die er-

teilte Genehmigung erlischt nach den-
selben Grundsätzen wie die Genehmigung sonstiger
gewerblicher Anlagen, wenn die gesetzliche oder

behördlich festgesetzte Frist für die Ausführung ver-
strichen ist. Während aber für die übrigen gewerb-
lichen Anlagen eine nachgesuchte Fristung nach
Maßgabe des § 49 Abs 4 GewOnicht versagt wer-

den darf, ist eine gleiche Vorschrift für die D. nicht
getroffen. Auch nach erteilter Genehmi-
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